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Entschließung 

des Nationalrates vom 7. Mai 2008 

betreffend Maßnahmen zur Gewaltprävention und zum Schutz von Kindern 

Die Bundesregierung wird ersucht, alle geeignet scheinenden legislativen Schritte zu 
unternehmen, um Missbrauchsfällen effizient vorbeugen zu können. 
In diesem Sinn wird insbesondere sicherzustellen sein, dass 

~ die Tilgungsfrist bei Sexualstraftaten durch den Richter verlängert werden kann. Bei 
besonders gefährlichen Sexualstraftätern soll die Tilgungsfrist verlängert werden. Bei 
schweren Sexualdelikten soll die Tilgung schließlich gänzlich ausgeschlossen werden. 

- ~ ein weiteres Element zum Schutz von Kindern Berufsverbote sein sollen, die prinzipiell 
durch den Richter verhängt werden sollen. In schweren Fällen ist eine verpflichtende 
Verhängung des Berufsverbotes ohne Ermessensspielraum für den Richter vorgesehen. 

~ es zu einer raschen Verwirklichung der Sexualstraftäterdateifür Exekutive und Justiz 
und andere öffentliche Institutionen wie beispielsweise die Jugendwohlfahrt kommt. 

~ es nach Abschluss der Evaluierung der tatsächlich ausgemessenen Strafen - gemessen 
am verfügbaren Strafrahmen - zu einer Diskussion über die Verschärfung der 
Strafdrohungen im Bereich des Sexualstrafrechts kommt. 
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